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PHILIPP STÄMPFLI

VERZEICHNEN UND ZÄHLEN:
NOTWENDIGKEIT UND STOLZ

Der aufwendig gestaltete Burgerrodel der Gesellschaft zu Mittellöwen in Bern

Die Berner Gesellschaft zu Mittellöwen
ist, wiejede Burgergemeinde, eine
Personenkörperschaft ohne eigenesTerritorium (was
eigenen Grundbesitz nicht ausschließt). Es

ist deshalb von existenzieller Bedeutung,
dass die Gesellschaft weiß, wer genau
dazugehört. Sie führt darum seitjahrhunderten
entsprechende Verzeichnisse; das älteste
noch erhaltene beginnt mit demJahr 1685.
Zum Vergleich: Das erste bekannte
Verzeichnis von Stubengenossen einer Berner
Zunft ist jenes von Distelzwang und
beginnt 1454. Auch die Burgergemeinde
führte und führt solcheVerzeichnisse. Dort
begann es mit den Stammbüchern, deren
frühestes aus demjahr 1717 datiert. Dabei
ging es um die Feststellung, wer über das
aktive und passiveWahlrecht verfügt. Stammbücher

enthielten bis ins 19. Jahrhundert
nur die Männer, da ja auch nur sie politische

Rechte hatten. Mit den Umbrüchen
nach dem Ende des Ancien Régime wurde
die Frage der Beteiligung an der Politik und
der Zuständigkeit der einzelnen Gemeinwesen

für die Bedürfnisse der Bewohner
dringlich. Die bernische Kantonsregierung
erließ deshalb 1822 ein Dekret zur Einführung

von Burgerrödeln, weil die Mängel in
den Verzeichnissen Nachteile «auf den
bürgerlichen und politischen Stand der Bürger
sowohl als auf die Handhabung einer
guten und wohlgeordneten Personal-Polizey
herbeyführen würden». Die Burgerrödel
seien deshalb besonders nötig «zu einer
gänzlichen Sicherstellung der bürgerlichen
Rechte aller Cantons-Angehörigen»!

Der Burgerrodel als Dokument

Wie alle andern Berner Zünfte ließ
daraufhin auch Mittellöwen einen Burgerrodel2

erstellen, ging aber weit über ein reines

Verzeichnis hinaus. Schon das Äußere
ist imposant: Ein mit rotem Leder
überzogener, schwerer Kartondeckel mit
Goldprägung, die sich sogar auf der Innenseite
fortsetzt, dient als Blickfang für ein auch
innen aufwendig gestaltetes Werk (Abb. 1).

Es beginnt mit dem seitenfüllenden Wappen

der Gesellschaft, gemalt vom bekannten

Kunstmaler und Heraldiker Johann
Emanuel Wyss (1782-1837; Abb. 2). Von
ihm stammen auch die Familienwappen,
die am Anfangjedes Teils zum familienweise
geführten Rodel stehen. Obwohl er
nirgends signiert hat, kann man ihn aufgrund
des Eintrags in der Seckeimeisterrechnung
1823 von Mittellöwen identifizieren.3 Zum
Schutz des Bandes ließ Mittellöwen zusätzlich

einen soliden, innen gefütterten Schuber

anfertigen, der außen mit braun
marmoriertem Papier überzogen ist. Der Rodel
war offensichtlich für einen Gebrauch über
längere Zeit angelegt, blieben doch nach
jedem Familieneintrag genügend leere Seiten

für Ergänzungen. Diese hörten jedoch
schon in der Mitte des ig .Jahrhunderts auf.
Die Angaben zu den einzelnen Personen
sind sehr viel ausführlicher, als das für ein
amtliches Verzeichnis nötig wäre. So sind
neben den Namen nicht nur die Lebensund

Heiratsdaten sowie die Ehepartner/innen
und alle Kinder vermerkt, sondern auch

Beruf, Ämterlaufbahn, militärische Karriere
und andere Angaben wie «vom Baumgarten»,

«Besitzer des Schlössli-Guts», «Ritter
des preussischen Schwarzen Adler Ordens»

24



Abb. i: Der repräsentative Deckel des Burgerrodels von Mittellöwen. Der Rand ist auch aufder Innenseite mit
Goldprägung versehen. (Burgerbibliothek Bern, ZA Mittellöwen iß6)



Abb. 2 : Wappen der Familie Limbach mit aufwendiger Helmzier.
(Burgerbibliothek Bern, ZA Mittellöwen 136)

und so weiter. Da die Stubenschreiber der
Zünfte ihre Angehörigen recht gut kannten,
erscheinen daneben weitere Bemerkungen
in der Art von «starb den 8. August 1829 zu
Baveno auf der Reise», «vergeltstagt 1799»,
«Kriegsgefangen 1798», «vermisst im Feldzug

von Russland». Im Gegensatz zu
andern Stubenschreibern führte jener von
Mittellöwen uneheliche Kinder nur auf,
wenn sie später das Gesellschaftsrecht
erhielten (was eher selten vorkam).

Der Burgerrodel ab Symbol

Weshalb investierte eine Gemeinschaft
so viel in ein Verzeichnis der Angehörigen,

das man grundsätzlich auch viel einfacher
hätte haben können? Offensichtlich ist
der Burgerrodel ein Mittel der Selbstdarstellung

und -vergewisserung. Durch ihn
drückte man ein Selbstverständnis aus, das

stark von der Betonung der guten, alten
Herkunft bestimmt war. Hier hatten die

Burger die Möglichkeit, sich symbolisch
vom Bürgertum «ohne» Herkunft
abzusetzen, was man beispielsweise mit der
Verwendung der Helmzier bei sämtlichen
Familienwappen tat, obwohl diese

ursprünglich adeligen Geschlechtern vorbehalten

war. Damit wurden gleichzeitig alle
Familien innerhalb von Mittellöwen gut
sichtbar auf die gleiche Stufe gestellt. Neu
eingebürgerte Familien ließen oft weit
zurückreichende Stammbäume erstellen, und
sie legten sich selbstverständlich ein Wappen

zu, falls sie noch keines besaßen.
Damit versuchten sie, ihre Annäherung an
den patrizischen Sozialstatus zu dokumentieren.4

Von diesem Bemühen zeugt auch
das Verlangen der allerdings schon lange
bürgerlichen Familie Tillier, nachträglich
das Adelsprädikat «von» im Burgerrodel
einfügen zu lassen.5 In der letzten Phase
der bürgerlichen Herrschaft über den Kanton

haben wohl viele Burger geahnt, dass

ihnen diese nicht für immer verliehen war;
umso stärker dürfte deshalb das Bedürfnis
gewesen sein, sich ihrer sozialen Stellung
zu versichern und dieser auch sichtbaren
Ausdruck zu geben.
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